
LANDESHAUPTMANN-STELLVERTRETERIN 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 

Mag. Karin RENNER TELEFON  02742/9005 Durchwahl 12500 
FAX  02742/9005 - 13570 oder 15460 
post.lhstvrenner@noel.gv.at 

 12. Dezember 2013 
 Bearbeiter: Dr. Lashofer-Sieber 

Durchwahl: 12211 
GZ.: B. Renner-BÜRO-696/008-2013 

 
Herrn 
Präsidenten des NÖ Landtages 
Ing. Hans Penz 
- im Hause - 
 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Zur Anfrage der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber betreffend „NÖGUS-Gesetz 

„neu“: Stimmgewicht der Gemeinden in den NÖGUS-Organen zu schwach“,  

Ltg.-224/A-4/39-2013, darf ich wie folgt Stellung nehmen: 
 

Aus der Zuständigkeit für Gemeinden ist keine Zuständigkeit für die Vollziehung 

des NÖGUS-Gesetzes abzuleiten. 

Eine Beantwortung der gestellten Fragen ist mir daher nicht möglich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Renner eh. 

 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 17.12.2013 

zu Ltg.-224/A-4/39-2013 

-Ausschuss 


